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RS Vwgh 1989/10/17 88/14/0200
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1989

Index

EStG

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §4 Abs1

EStG 1972 §18 Abs1 Z2

Beachte

Besprechung in:

ÖStZ 1990, 110;

Rechtssatz

Der Teilrückkauf der Ansprüche aus einer Lebensversicherung verwirklicht den Nachversteuerungstatbestand des § 18

Abs 1 Z 2 EStG auch dann, wenn dieser Teilrückkauf wieder rückgängig gemacht wird. Für die infolge

Nachversteuerung anzufordernde ESt entsteht der Abgabenanspruch, sobald der Tatbestand verwirklicht ist, an den

das Gesetz die Abgabepflicht knüpft.
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